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Gl-Leitsötze Gl-Leitsötze

l. Hoftung des Bürovorstehers ous dem Aöeitsvertrog

Die Töiig keit eines Bü rovorstehers b ri n gt m it g roßer Wo h rschein lich keit

die Gefohr gelegentlicher Fehler mit sich, mit denen ongesichts der

menschlichen Unzulönglichkeit erfohrungsgemöß zu rechnen ist (vgl.

BAG AP Nr: 26, 78 zv $ 6ll BGB, Hoftung des Arbeitnehmersl. Dies gilt

insbesondere für die Wohrung von Fristen.

Noch den Grundsötzen der gefohrgeneigten Tötigkeit hoftet der

Bürovorsteher desholb ouch nur für Vorsotz und grobe Fohrlössigkeit.

(Arbeitsgericht Kossel, Urt.v. 14. 11.1984 - 6/4 Co 626/831

Weitefüh render Hinweis :

Döubler, Die Hoffung des Arbeitnehmers - Grundlogen und Grenzen,

Hoftung fUr Schoden des Arbeitgebers, Freistellungson-

spruch des Arbeitnehmers bei Hoftung gegenÜber Dritten,

eingeschrönkte Hoftung ouch bei onderen Dienstverhölt-

nissen NJ\A/ 1986,867

2. Rechtsmittelschriften ohne Unterschrift

Der Nochweis dofür, doß die Berufungsbegründungsschriftvon einem

bei dem Berufungsgericht zugelossenen Rechtsonwolt herrÜhrt und

dieser die Verontwortung für den lnholt des Schriftsotzes Übernimmi,

konn ousnohmsweise durch ein von einem solchen Anwolt unter-

zeichnetes Begleiischreiben gefÜhrt werden, dos mit der nicht unter-

schriebenen Berufungsbegründung fest (hier: mittels einer Loch-Heft-

leiste)verbunden ist (Ergönzung zu BGHZ 37,156lr.

(BGH, Beschl.v.20.3.1986 - VIIZB 21/85,KGl

Hoftung des Konkursveruvqhers

l. Kein Auskunftsonspruch der Mitglieder eines Sicherheiien-Pools

gegen Konkursverwolter bei mongelnder Durchsetzborkeit ihrer

Ansprüche wegen u n ü berwind licher Beweisschwierig keiten.
(OLG Fron kfurt, U rt. v. lB. 6. l9B5 - 25 U l3 / 84, ZlP 1986, 1041

2. Quolifiziert ein Konkursverwolter die Beitröge zur Unfollversicherung

in Anlehnung on eine erst vor kurzem oufgegebene Kommentor-

meinung stott ols Mosseschulden i.S.d. 059 Abs. I Nr. l0 KO ols

Mossekosien i.S.d. $58 Nr.2KO, kommtseine persönliche Hoftung
gem. $ 82 KO wegen Verkennung der Rongfolge des $ 60 KO nicht in

Betrocht. Doß er sich der neuen Meinung nicht sofort ongeschlossen

hot, konn einen Schuldvorwurf nicht begründen.

Eine Hoftung des Konkursverwolters wegen Betriebsfofführung trotz

onfonglich bekonntgegebener Mosseormui scheidet ous, wenn er

die nohezu 2iöhrige erfolgreiche Fortführung im Hinblick ouf einen

sich obzeichnenden Verkouf mit ousdrücklicher Genehmigung der

Glöubigerversommlung und des Konkursgerichts vorgenommen hot.
(OLG Nürnberg, Urt.v.15.1.1986 - 4U1334/85 n.rkr', ZlP1986/244lr

3. Der Konkursvewolter mocht sich gem. g82 KO schodenersotzpflich-

tig, wenn er einer im Einzugsermöchtigungsverfohren vor Konkurs-

eröff n u n g ein gelösten Losisch rift eines Glöubigers oh ne o nerken nens-

werte Gründe widerspricht. Dem Konkursvewolter stehen insoweit

keine weitergehenden Rechte ols dem Gemeinschuldner zu.
(OLG Homm, Urt.v. 22.|1985 -27 U156/84, KTS 1985,354 : WM 1985,11391
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Fristenkontrolle im Anwo ltsbüro
- Fristberechnung durch Angestellte und Gerichtsferien
{BGH, Beschluß v. 12.3.1986 - lvb ZB l0l/85)

Hoftung des Steuerberolers
- zeigl die Steuerherobseizung dos Berufsversehen des Steuerberoters?

- Pflicht zur eindeutigen Belehrung des Mondonten
(BGH, Urt.v.12.3.1986 - lVo ZR lB3/84 OLG Koblenzl

Leitsätze (d.Verf.l,

Können Gerichtsferien Einfluß ouf eine Fristberechnung hoben, so dorf
der Anwolt die Berechnung nicht seinem Büropersonol übedossen.

Eine ollgemeine Anweisung on dos Büropersonol, bei ieder Zweifels-
froge Rücksproche zu holten, genügt nicht. Es müssen vielmehr olle
Sochen vorgelegtwerden, in denen die Rechtsmittelfristen noch Meinung
des Personols durch die Gerichtsferien gehemmt sein können.

Aus den Gründen:

Die Beurteilung, ob eine Soche, in der eine Berufungsbegründungsfrist
vorzumerken ist, Feriensoche ist, dorf ein Rechtsonwolt nicht seinem Büro-
personol überlossen. Er muß vielmehrVorsorge dofürtreffen, doß ihm die
Akten vorgelegt werden, wenn die Gerichtsferien Einfluß ouf die Frist
berechnung hoben können, so doß er selbst dorüber befinden konn, ob
es sich um eine Feriensoche hondelt. Diese Pflicht besteht selbst donn,
wenn die Prüfung, ob die Gerichtsferien die Frist zur Begründung der
Berufung hemmen, in der Konzlei des Rechtsonwolts hAufig vorkommt
und der Rechtsonwolt sein Büropersonol, dos gut ousgebildet ist und
sich ols zuverlössig erwiesen hot, loufend durch Stichproben überwocht.
Diese Rechtsgrundsötze hot der Bundesgerichtshof sowohl fUr die olte ols
ouch fürdie neue Fossung des $233 ZPOin stöndiger Rechtsprechung
vertreten (VersR 19 67, 99 55 ; 1969, 834 ; 197 5, 571 ; 1977, 933 ; 1979, 253
und 351; 1980,194l,. Durch eine ollgemeine Anweisung on dos Büro-
personol, bei ieder Zweifelsfroge, die sich bei der Berechnung einer
Rechtsm ittel beg rü nd u n gsf rist erg ibt, m it d em Rechtso nwo lt Rückspro che
zu nehmen, wird ihnen nicht genügt. Der Rechtsonwqlt muß seine Ange-
stellten vielmehronweisen, ihm olle Sochen vorzulegen, in denen die Frist

zur Berufungsbegründung noch ihrer Meinung durch die Gerichtsferien
gehemmt ist (BGH VersR 1967,955i1977,933;1979,2531. Eine derortige
Weisung muD eindeutig und unmifJverstondlich sein. Sie ist dem Personol
ols ein ollgemeinesVerbotdeutlich zu mochen, in ihremAblouf gehemmte
und domit über einen Monot hinousreichende Berufungsbegründungs-
fristen in eigenerVerontwortung zu berechnen und einzutrogen (vgl. BGH
VersR 1977,933 und stöndige Rechtsprechung des Senots, etwo Beschluß
vom 16.2.1983 - lvb ZB06/831.

t

leitsötze:

Zur Hoftung eines steuerlichen Beroters für fehlerhofte und verspötete
Jo h reso bsch I üsse u nd Jo h ressteuererklö ru n g en.

Zur Froge, inwieweit ein steuerlicher Beroter; der seine Berotungspflicht
versöumt hot, sich ouf ein mitwirkendes Verschulden seines Mondonten
berufen konn.

Aus den Gründen;

Pf ichtverletzu n g/Do rlegun gslost des StB's zu feh lendem Versch u lden

Die Steuern, die die Klöger zunöchst gezohlt und spöter zurückerholten
hoben, sind unstreitig oufgrund von Steuererklörungen festgesetzt wor-
den, die die Beklogte entworfen hotte. Unstreitig ist ferner, doß in dieser
Erklörung dos Einkommen der Klögerzu hoch ongegeben wor, und a lor
desholb, weil die mit dem Umbou zusommenhöngenden gewinnmin-
dernden Rechnungsposten (Betriebsousgoben und Abschreibungen)
nicht berücksichtigt worden Woren; dies wor ouch die Auffossung des
Finonzomtes, dos noch dem Ausscheiden der Beklogten ols steuerlicher
Beroter der Klöger die bereits festgesetzte Steuer herobsetzte und die
Uberzohlungen zurückerstottete. Es steht demnoch fest, do0 die Beklogte
obiektiv fehlerhoft georbeitet hot. Dodurch ist den Klögern ouch ein
Schoden entsionden. Zwor ist ihnen die überzohlte Steuer zurückge-
wöhrt worden; eine Entschödigung für den enistondenen Zinsverlust
hoben sie iedoch ous der Stootskosse nicht erholten.

Dos oblektiv fehlerhofte Verholten der Beklogten sprichi zunöchst für ein
Verschulden. Wenn unter solchen Umstönden ein steuerlicher Beroter
geltend mochen will, doß er den Fehler nicht zu vertreten hobe, muß er -
unobhöngig von der Froge der Beweislost - sich dorüber erklören, ous
welchen Gründen es zu dem Fehler kom; es konn vom Mondonten nicht
verlongt werden, doD er ieden nur denkboren Entschuldigungsgrund
ousröumt [vgl. dozu BGH-Urteile vom 20.1.1961-lZR79/59 - NJW 196.l,

826;vom13.7.1962 - IZR 43/61- NJW 1962,2149,2150; vom 5.ll.l9B0 -
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Vlll ZR 280/79 - NiW 1981,577 und vom 3i.5.]965 - Vlll ZR 285/63 -
wM 1965,9]21.

Die Froge der Beweislost stellt sich erst, wenn ein Entschuldigungsgrund

schlüssig behouptet und vom Gegner bestritten worden ist.

Entschuldigungsgründe lt. Berufungsurteil

Die Gründe, mit denen dos Berufungsgericht ein Verschulden verneint

hot, holten einer rechtlichen Nochprüfung nicht stond. Es hot sich der

Auffossung der Beklogten ongeschlossen, doß die Klöger ihre Miwir-
kungspflicht verletzt hötten; sie, die Beklogte, sei ous diesem Grunde

oußerstonde gewesen, ihre Vertrogspflichten ihnen gegenÜber zu erfÜl-

len. Dozu ist zu bemerken,

o) Die Beklogte hot die Ansicht vertreten, zur ,,Geltendmochung" der

Abschreibungen und Umboukosten sei die Vorloge des Gutochtens

eines Bousochverstöndigen erforderlich geWeson; ein solches Gut-

ochten hötten ober die Klöger trotz mehrmoliger Anforderung nicht

vorgelegt. Dos Berufungsgericht hot erkonnt, doß ein solches Gut-

ochten nicht erforderlich wor (vgl. dozu die Ausführungen weiter unten

- Abschnitt lV 3); es mocht iedoch den Klögern zum Vorwurf, doß sie

nicht wenigstens der Beklogten eine von einem Boufochmonn oufge-

stellte Boukostenoufstellung zugeleitet hötten. Diese BegrÜndung ist

nicht rechtsfehlerfrei. Auf den Seiten 9 llelzler Absotz) und l0 fuhrt dos

Berufungsgericht zutreffend ous, doß es Soche des steuerlichen Bero-

ters sei, seinen Mondonten dorüber oufzuklören, welche Unterlogen

erzursochgerechten Erledigung seines Auftrogs benötige; Soche des

Mondonten seies donn, diese Unterlogen zu beschoffen. Fehlerhoftist

iedoch, wenn dos Berufungsgericht meint, die Beklogie hobe dos ihr

in dieser Hinsicht Obliegende geion. Es stellt dozu in totsöchlicher

Hinsicht fest, doß die Beklogte von den Klögern die Vorloge eines

Bousqchverstöndigengutochtens g eford ert hot. N o ch d er zutreffend en

Rechtsonsicht des Berufungsgerichts wurde iedoch im vorliegenden

Foll ein solches Gutochten nicht benötigt. Dos, wos dos Berufungs-

gericht für erforderlich hielt, nömlich eine Boukostenoufstellung oder

ein entsprechend oufgeorbeitetes Zohlenmoteriol, hot die Beklogte

noch den iotsöchlichen Feststellungen des Berufungsgerichts von den

Klögern nicht verlongt. Dos Berufungsgericht will Boukostenou{-

stellung und Bousochverstöndigengutochten dodurch gleichsetzen,

doß es noch dem Wort ,,Gutochten" die Worte,,domit ist die Auf-

stellung eines Boufochmonnes gemeint" einfügt. Wos domit gesogt

werden sollte, ist nichtvöllig klor: Wenn dos Berufungsgerichtgemeint

gehen. lm vorliegenden Foll ist es onders: Es ist unstreitig, doß die steuer-

lichen Auswirkungen des Grundstücksverkoufs Gegenstond einer

Besprechung zwischen den Porteien Wor€D; streitig ist lediglich, ob im
Rohmen dieses Berotungsgespröches ouch ouf $15o USIG eingegon-
gen worden ist. ln einem solchen Foll ist noch den obigen Ausführungen
g 363 BGB onwendboq dos Berufungsgericht hoi doher im Ergebnis zu

Recht den Klöger für beweispflichtig ongesehen.

Für den Senot besteht demnoch ouch kein Anloß, wegen des Urteils vom

i6l0.l9B4 - Vl ZR 304/82 ooO - den Großen Senoi für Zivilsochen

onzurufen, denn der Senot ist sich mit dem Vl. Zivilsenot dorüber einig,

doß in den Föllen, in denen eine bestimmte Angelegenheit Gegenstond
eines Berotungsgespröchs wor, der Mondont beweispflichtig ist, wenn

er behoupten will, doß ihn sein Beroter dobei ouf einen bestimmten

Gesichtspunkt nicht hingewiesen hobe.

Anmerkung:

Die Ho nd lu n gsmoxime f ü r Steuerberoter, Wirtschoftsprüfer u nd Rechts-

onwölte in deren töglicher Arbeit bleibt ouch noch diesem Urteil des

BGH, sichern Sie Beweise über Besprechungstermine, deren Themen und

lhre Rotschlöge.

Der BGH wird in Kürze erneut zu Beweislostfrogen Stellung nehmen.

Der 3. Senot des OLG Celle hot mit Urteil vom 22.1.]986 (Gl 1986, 66)

seine für den Steuerberoter günstige Rechtsouffossung zur Beweislost-

verteilung nochmols bestörkt. Dieses Urteil wurde durch Revision onge-
griffen {Az. lVo ZR51/861.

Weiterführende Rechtsprechungshinweise zu Beweisfrogen finden Sie

in Gl1986,70;Kurzkommentorzu BGH, Url.v.22.1.86 
' 
EWIR g6Z5 BGB

3/86, 471 lGröfel.

74 B3



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 6186 Gerling lnformolionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 6/86

belosten, wenn der Rechtsonwolt oder steuerliche Beroter wöhrend des
Berotungsgespröchs ein Tonbond mitloufen ließe oder e hnliche Beweis-
sicherungsmoßnohmen treffen würde. Der Senotverkennt nicht, doß hier-
durch derMondont in erhebliche Beweisnotgeroten konn. Einersolchen
Beweisnoi wollte on sich der Gesetzgeber mit S 363 BGB den Glöubiger
nicht ousselzen; er ging vielmehr dovon ous, doß es dem Glöubiger
möglich und zumutbor sei, die Ordnungsmößigkeit der Leistung zu
prüfen. Der Rechtsnochteil, derfür den Mondonten in der Belostung mif
der Beweislost liegt, konn iedoch donn hingenommen werden, wenn
mon on die Substontiierungspflicht des Beroters die gebotenen strengen
Anforderungen stellt. Dieser wird sich doher nicht domit begnügen
können, eine Verletzung der Belehrungspflicht zu bestreiten oder mehr
oder minder pouschol zu behoupten, er hobe den Mondonten ous-
reichend unierrichtef mon konn vielmehr von ihm verlongen, doß er den
Gong der Besprechung im einzelnen schildert, doß er insbesondere
konkrete Angoben dorüber mocht, welche Rotschlöge und Belehrungen
er erteilt hot und wie dorouf der Mondont reogiert hot. Wenn dies
geschieht, laßt sich eine Beweislostverteilung zu Losten des Mondonten
mit einer gerechten Abwögung der beiderseitigen lnteressen verein-
boren. Der Mondoni wird donn nicht vor unüberwindbore Beweis-
schwierigkeiten gestelll denn ie konkreter sich der Beroter über den
Verlouf des Berotungsgespröchs öußert, umso leichter ist es dem
Mondonten, seine Dorstellung en zu widerlegen.

Diese Beweislostumkehr tritt ollerdings erst donn ein, wenn feststeht, olso
unstreitig oder erwiesen ist, doß wegen einer besiimmten Angelegenheit
ein Berotungsgespröch stottgefunden hot. Gerode ein steuerlicher
Beroter, dem von einem Unternehmer die Beorbeitung von dessen ge-
somten steuerlichen Angelegenheiten onvertrout ist, konn, wie bereits
ousgefüh4 vielfoch in die Loge kommen, seinem Mondonten bestimmte
Hinweise zu geben, ouch wenn kein besondererTermin zur Besprechung
dieserAngelegenheitonberoumtworden ist. Wenn in einem solchen Foll

streitig ist, ob der steuerliche Beroter überhoupt seinen Mondonten
wegen dieser Froge ongesprochen hot, donn konn die Anwendung des
S363 BGB nicht mit der Erwögung begründet werden, der Mondont
hobe qndere Leistungen des Steuerberoters (2. B. Buchholtungs- und
Abschlußorbeiten, Entwurf von Steuererklörungen) unbeo nstondet ent-
gegengenommen,. denn bei Douerschuldverhöltnissen ist die Froge, ob
noch $363 BGB eine Umkehr der Beweislost eingeireten ist, für [ede
Einzelleistung gesondert zu prüfen. Ein solcher Foll log dem Senotsurleil
vom 24.3.1982 - lVo ZR 303/80 - ooO zugrunde. Der Senot hotte
doher dort keine Veronlossung, ouf die Vorschrift des S363 BGB einzv-

hot, mon bezeichne üblicherweise eine Boukostenoufstellung ols
Gutochten, so wöre dies eine Feststellung, die mit der ollgemeinen
Lebenserfohrung nicht zu beonstonden ist. Sollte dos Berufungsudeil
ober dohin zu verstehen sein, dofi der Zeuge, der bei der Beklogten
die Steuerongelegenheit der Klöger beorbeitete, mit dem Ausdruck

,,Gutochten" nur eine Boukostenoufstellung gemeint hobe, so würde
dos im Widerspruch dozu stehen, doß die Beklogte noch im vor-
liegenden Rechtsstreit die Ansicht verfreten hot, es sei ein echtes
Bousochverstöndigengutochten erforderlich goWesen; sie hot vor-
getrogen, doß sie ein solches mehrfoch vergeblich von den Klögern
ongefordert hobe. lm übrigen ist es ouch unerheblich, wos der Zeuge
unter einem Gutochten verstonden hot. Ein steuerlicher Beroter isiver-
pflichtet, sich bei Belehrungen und Hinweisen on seine Mondonten
klo r o uszud rücken u nd m ißversto nd liche Ausd rücke zu vermeiden. Der
Erfüllungsgehilfe der Beklogten durFte doher nicht von einem Gui-
ochten sprechen, wenn in Wirklichkeit nur eine Boukostenoufstellung
gemeint won ln diesem Zusommenhong ist ouch die von den Klögern
unter Beweis gestellte, vom Berufungsgericht iedoch totrichterlich nicht
geprüfte und doher in der Revisionsinstonz ols richtig unterstellte
Beho u ptu n g zu berücksichtigen, d ie Bo u kosteno ufstel I u n g hötte in ner-
holb kürzester Frist ongefertigt werden können; dies sei ouch ge-
schehen, nochdem die Klöger den Steuerberoter gewechselt hoben
(Sch riftsotz v om 7.12.19821.

Soweit bisher ersichtlich, ging es im wesentlichen nur dorum, die
Kosten der substonzvernichtenden Arbeiten von denen der wert-
erhöhenden Arbeiten zu trennen. Dos wird in der Regel ouch ein Loie
ous dem Text der Rechnungen, Angebote und Auftrogsschreiben ent-
nehmen können.

Dorlegungs- und Beweislost ftir die Gründe des verspöteten Ab-
schlusses der Buchführungsoöeiten

lm übrigen stelltderSochverstöndige ouf Seite Zseines Gutochtens {Bl.

226 d.A.l fest, doß die Buchführung fur 1976 erst im Moi l9Z9
obgeschlossen worden ist. Er bemerkt dozv, es sei nicht Gegenstond
des Gutochtens zu prüfen, worum die Buchholtung so spöt obge-
schlossen worden sei und wer dies zu vertreten hobe. Diese Formu-
lierung konn dorouf hindeuten, doß die Verzögerung ouf Gründen
beruhte, die mit dem im Rechtsstreit ongesprochenen und vom Soch-
verstöndigen zu erörternden Problemkreis nichts zu tun hoben.

Dos Berufungsgericht prüft (ouf Seite 14 unten und 15 obenl, ob der
Schodenersotzonspruch der Klöger unter diesem Gesichtspunkt be-
gründet ist. Es verneint dies desholb, weil die Klöger nicht substontiierl
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vorgetrogen hoben, doß der verspötete Abschlu0 der Buchführungs-

orbeiten von der Beklogten zu vertreten sei. Domit verkennt dos Be-

rufungsgericht die Dorlegungs- und Beweislost (BGHZ 84,244,248
: Gl15/821.

Dorlegungs- und Beweislost ftir die Gründe einer Schötzungs-

veronlogung

Schließlich ist zu berücksichtigen, doß noch dem Schreiben des Fi-

nonzomts vom 12.12.1979 der Gewinn ous dem ,,Schwedischen
Göstehous" mit Null DM geschötzt wurde. Dos Schreiben loßt nicht

erkennen, wie es zu dieser Schötzung kom; dos Finonzomt konnte

beim Empfönger Kenntnis derZusommenhönge voroussetzen, so doß

es keine Erlöuterung zu geben brouchte. Eine Schötzung der Be-

steuerungsgrundlogen setzt in der Regel eine Verletzung von steuer-

lichen Pflichten vorous {$162 Abs. 2Sotz2 AO1977;9]62 Abs. IAO
konn bei ordnungsmößiger Buchholtung wohl koum zur Anwendung
kommen, do donn S l5B AO eingreiftl. Auch insoweit wöre es Soche

der Beklogten, sich dorüber zu erklören, ous welchen Gründen sie

nichtdofürgesorgt hot, doß die den Klögern obliegenden steuerlichen

Pflichten erfu I lt wurden.

Belehrungsbedürftigkeit des Mondonten/Mitverschulden
des Mondonten

Der Senot ko n n dem Berufun gsgericht o uch nicht do rin folgen, dofi die
Klöger ols erfohrene Geschöftsleute ouch ohne ousdrücklichen Hin-

weis wußten, welche Unterlogen für die ,,Geltendmochung der
Verluste" erforderlich woren. Doß es sich hierbei nichium eine einfoche

Rechtsfroge hondelte, ergibt sich bereits dorous, doß sie ouch noch

im Lou{e des Rechtsstreits von der Beklogien - einer Steuerberotungs-

gesellschoft - unrichtig beontworfet wurde und doß dos Berufungs-

gericht sie nicht ohne sochverstöndige Hilfe entscheiden zu können

gloubte. Selbst wenn es den Klögern zum Verschulden gereichen

würde, doß sie nicht von sich ous erkonnten, welche Unterlogen ihr

steuerlicher Beroter benötigte, könnte dies dos in der mongelhoften

Belehrung liegende Verschulden der Beklogten nicht ousschlie0en,

sondern ollenfolls Anloß zur Prüfung geben, ob die Schodenersotz-
pflicht wegen eines mitwirkenden Verschuldens zu mindern isi. Auch

dies ist iedoch zu verneinen.9254 BGB soll den Schödiger nur in dem

Umfong von der Hoftung entlosten, in dem der Schoden billigerweise

dem eigenen Verholten des Geschodigten zugerechnet werden muß
(BGH Urt.v. ll.7.l97B - Vl ZR 138/76 - VersR 1978,1070,10211. Der Ein-

wond des mitwirkenden Verschuldens greiff demnoch donn nicht ein,

Hoftpflicht des Notors nicht mehr in $ 839 BGB, sondern in $ 19 Bundes-

notorordnung geregell on der Rechtsnotur des Anspruchs hot sich

dodurch iedoch nichts geöndert. Für Schodenersotzklogen gegen

Noiore gelten doher die gleichen Beweislostgrundsötze wie fürAmts-

hoftungsklogen gegen Beomte oder ihre Dienstherrenr Der Klöger hot
den vollen Totbestond der Amtspflichverletzung, ggf. ouch eine
pflichwidrige Unterlossung, zu beweisen (Boumgörtel, Hondbuch
der Beweislosst, $$ 839 BGB Rdn. 2-4; Teichmonn bei Jouernig, BGB

3. Aufl. $ B39Anm.ll,4;Thomos beiPolondt, BGB45.Aufl. $ B39Anm.1l;
Kreft in BGB-RGRK 12. Aufl. $ 839 Rdn. 544 bis 548).

cl ln dem vom Vl. Zivilsenotzitierten, in VersRl9B3,BB obgedruckten Urteil

des Oberlondesgerichts Celle ging es dorum, doß ein Anwoltein - für

den Mondonten schodliches - Kündigungsschreiben entworfen, olso

seinen Sorgfoltspflichten positiv zuwidergehondelt hotte. Dieser Foll

konn nicht mit dem verglichen werden, in dem einem steuerlichen

Beroter vorgeworfen wird, er hobe einen der Sochloge noch geboie-
nen Hinweis unterlossen.

dl Dos Urteil des Vl. Zivilsenots vom 16.10.1984 weist schließlich dorouf
hin, do0 die Vertrouensbeziehungen zwischen Anwolt und Mondon-
ten belostet würden, wenn der Anwolt im Hinblick ouf mögliche
Regreßprozesse immer bestrebt sein müsse, sich fur die erteilten

lnformotionen eine Beweisunterloge zu beschoffen. Dieser Gesichts-

punkt erscheint ouch dem erkennenden Senot durchous beochtlich;
er ist iedoch in einem onderen Zusommenhong zu berücksichtigen
(vgl. dozu Zi++.ll.l.

Noch olledem konn der Senot der Ansicht des Berufungsgerichts nicht

folgen, den Mondonten treffe von vornherein die Beweislost dofur; doß
der steuerliche Beroter einen der Sochloge noch gebotenen Hinweis

unterlossen hobe.

Grundlegend: Zeitpunkt der Beweislostumkehrzu Losten des Mondonten

Gleichwohl halt der Senot die Vorschrift des $$363 BGB iedenfolls in
den Föllen füronwendbor; in denen dersteuerliche Beroter nochweislich

eine konkrete steuerliche Froge mit dem Mondonten erörtert hot. Aus-

schloggebend wor dobei die Uberlegung, doß es dos Vertrouens-

verhöltnis zwischen dem Beroter und dem Mondonten erheblich be-

eintröchtigen würde, wenn iener gezwungen wöre, sich bei iedem
Berotungsgespröch Beweisunterlogen über den lnholt der Unterredung
zu verschoffen. Es würde die Beziehungen zu dem Mondonten erheblich
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Er wird ihn ouch ouf Anderungen in der Gesetzgebung und Recht-
sprechung oufmerksom mochen müssen, wenn sich dorous Konsequen-
zen Iv dos geschoftliche Verholten des Mondonten ergeben. würde
mon in diesen Föllen den Mondonten dofürols beweispflichtig onsehen,
doß der steuerliche Beroter den gebotenen Hinweis unterlosse hobe, so
könnte sich dieser leicht der Hoftung durch die Behouptung entziehen,
er hobe die erforderliche Belehrung bei einem Gespröch untervierAugen
oder telefonisch erteilf dem Mondonten wird es schwer möglich sein,
eine solche Sochdorstellung zu widerlegen. Auf der onderen Seite wöre
der Steuerberoter keineswegs unbillig belostet, wenn mon von ihm den
Nochweis forded, doß er seiner Hinweis- oder Belehrungspflicht genügt
hobe. Bemerkt der Beroter, doß der Mondont seine Hinweise und Rot-
schlöge nicht befolgt, so hoteres in der Hond, on ihn ein entsprechendes
Schreiben zu richten und dodurch fur eine klore Beweisloge zu sorgen.

Auseinondersetzung mit BGH vom 16.10.1984 - VIZR 3o4tg2
(Gt3/85 : NJW 1985,264t

Die Revisionserwiderung verweist zur Rechffertigung der Ansicht des
Berufungsgerichts ouf dos Udeil des Vl. Zivilsenots des Bundesgerichts-
hofes vom 

,16.10.1984 
- Vl ZR 304/82- (LM ZPo $ 2B2lBeweislosr) Nr. 42: NJW 1985,264: MDR 1985, 395 : Gl 3/85).

Die in dieser Entscheidung entholtenen Ausführungen mögen in einem
gewissen Widerspruch zu der Rechtsprechung des erkennenden Senots
stehen; der Vl. Zivilsenot hot ollerdings einen solchen Widerspruch nicht
gesehen, die soche nicht dem Großen senot für Zivilsochen vorgelegt
und sich ouch im Urteil nicht mit den Entscheidungen des erkennenden
Senots ouseinondergesetzt. lm einzelnen ist dozu zu bemerken,

o) Der Vl. Zivilsenot beruft sich zunöchst ouf dos in HRR 1933 Nr. 1246
o bg ed ruckte u rtei I des Reichsg erichts. Do m o ls wo r es streiii g, welch en
lnholt die dem Anwolt erteilten lnstruktionen hotten. ln einem solchen
Foll ist in der Tot der Mondont beweispflichtig; denn es geht dorum,
welchen lnholt die vertroglichen verpflichtungen des Anwolts hotten,
nicht dorum, ob er diese Pflichten erfüllt hot.

b) Die weiterhin zitierlen Entscheidungen des Vl. Zivilsenots vom 2.7.1968
- Vl ZR 168/66 (VersR 1968,1059,1061 : WM 1968, 1042,10431und des
oLG Homm (VersR l9B0,683l betreffen die Hoftung des Notors. Der
Notor ist Tröger eines öffentlichen Amtes; er steht mit den Beteiligten
nicht in einem Vertrogsverhöltnis. Er hoftet demnoch den Beteiligten,
die durch eine fehlerhofte Amtsführung geschödigt wurden, nicht
ous verlrog, sondern ous Amtspflichtverletzung. Heute ist zwor die

wenn die Verhütung des entstondenen schodens noch dem lnholtdes
Vertroges dem in Anspruch genommenen schödiger ollein oblog
(BGHZ 96,981. Grundloge eines Berotungsvertroges ist die ube;-
zeugung der vertrogspodeien, doß der Beroter dem zu Berotenden
ouf einem bestimmien Gebiet on Wissen überlegen isf seine Aufgobe
ist es, zu verhindern, doß sein Vertrogsportner durch die folsche
Beontwortung von Frogen, die zum Berotungsgegenstond gehören,
Nochteile erleidet. Den zu Berotenden hilft keine vertroglichl oblie-
genheit, durch eigene Bemühungen Berotungsfehler des Beroters
ouszugleichen.

lhm konn es demnoch nicht ols mitwirkendes Verschulden vorgeholten
werden, er hötte dos, worüber ihn sein Beroter hötte oufkloren sollen,
bei entsprechenden Bemühungen ouch ohne fremde Hilfe erkennen
können.

Hoftung des Steuerberolers
- Wer trögt die Beweislost für eine Fehlberotung?
(BGH, Ut.v.22.1.1986 - lVo ZR i0S/84 - OLG Celle, Gt 2g/BSt

t.

Leitsötze (d.Verf.)

1. zur Anwendung des s363 BGB ouf Steuerberotungsvertröge (omt-
licher Leitsotzl

2. Anlösse für Hinweise des Steuerberoters: Fehler in den Grundouf-
zeich n un gen, Anderu ng in Gesetzgebu ng u nd Rechtsprechu n g, wen n
sie Konsequenzen für dos geschöftliche verholten hoben können.

3. Dem Steuerberoter obliegt die Beweislost, dofl er seiner Hinweis-
u nd Berotungspflicht noch gekom men ist (,,orig inö re Beweislost,,l.

4. An die Substontiierungspflicht des steuerberoters sind strenge An-
forderungen zu stellen, d.h., er muß den Gong einer Bespr".hrng
schildern und insbesondere konkrete Angoben dorüber roched
welche Rotschlöge und Belehrungen er edeilt hot.

5. lst donn unstreitig oder erwiesen, doß wegen einer bestimmten
Angelegenheit ein Berotungsgespröch siottgefunden hot, kehrt sich
die Beweislostzu Losten des Mondonten um: Er ist nunmehr beweis-
pflichtig, wenn er behouptet, der steuerberoter hobe ihn bei der
Berotung ouf bestimmte Gesichtspunkte nicht hingewiesen.
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Aus den Gründen:

Allgemeine Grundsötze des Beweisrechts

Dos Berufungsgerichtworsich dessen bewußt, doß es sich in der Beweis-

lostfroge mit der Rechtsprechung des Senots (BGHZ 83,260,267;vom

Berufungsgericht mit den Fundstellen NJW 1982,1516 und wM 1982,556

zitiert) in Widerspruch setzt. Es gloubt iedoch, in diesem Punkt dem

Bundesgerichtshof nicht folgen zu können. Sicherlich entspreche es oll-

gemeinen Grundsötzen des Beweisrechts, doß fur die ErfÜllung einer

vertroglichen Pflicht der Schuldner beweispflichtig sei, und zwor ouch

donn, wenn ous einer Nichterfullung SchodenersotzonsprÜche herge-

leitet werden. Dorous könne iedoch nicht gefolgert werden, doß ein

steuerlicher Beroter zu beweisen hobe, dofi er seine Pflicht, ouf einen

bestimmten Umstond hinzuweisen, erfÜllt hobe.

Eine von der ollgemeinen Regel obweichende Beweislostverleilung lö0t

sich nicht mit der Erwögung rechtfedigen, der Steuerberotungsvertrog

begründe in der Regel eine Vielzohl von Tötigkeits-, Belehrungs- und

H i nweispf lichten, von den en i n Scho d enersotzprozessen regel mößig n u r

die Erfullung einzelner Pflichten streitig sei. FÜr die Beweislost ist es grund-

sötzlich ohne Bedeutung, ob die Erfüllung der GesomVerpflichtung ous

dem Vertrog oder nur die einer Teilverpflichtung streitig ist. Auch fÜr

Douerschuldverhöltnisse gilt insoweit nichts onderes.

Dos Berufungsgericht meint, ouch im Beweisrecht mÜsse zwischen der

Nichterfüllung und der nicht rechtzeitigen ErfÜllung einerseits und der

Sch lechterf ü I I u n g o nd ererseits u ntersch ied en werden. Es hot do bei offen-

bor die Beweislosigrundsötze im Auge, die fÜr den Bereich der positiven

Vertrogs- (Forderungs-l verletzung oufgestellt worden sind. Der vom Klö-

g"r g"lt"nd gemochte Schodenersotzonspruch wird iedoch nicht ouf

äine positive Vertrogsverletzung gestÜtzt. Dem Beklogten wird kein

positives Zuwiderhondeln gegen seine vertroglichen Pflichten, sondern

ein Unterlossen vorgeworfen. Die Belehrungspflicht, die er nicht (oder

nicht gehörig) erfüllt hoben soll, zöhlt zu den Houptpflichten ous dem

Steueiberotervertrog; sie ist eine Leistungs- und keine bloße Schutzpflicht.

Schließlich mocht der Klöger ouch keinen Über dos ErfÜllungsinteresse

hinousgehenden Schodenersotzonspruch geltend.

Einen ollgemeinen, über den Bereich der positiven Forderungsverletzung

hinousgehenden Grundsotz, do0 der Glöubiger die Schlechterfullung

durch den Schuldner zu beweisen hobe, stellt dos Gesetz nicht ouf. Der

Schuldner trögt vielmehr die Beweislost, wenn der Glöubiger Möngel

des Leistungsgegenstondes behouptet und ous diesem Grunde die vom

Schuldner bewilligte Leistung nicht ols gehörige ErfÜllung des Vedroges

gelien lossen will. Dies ist für den Foll des Gottungskoufes ollgemein

onerkonnt; es gilt noch der insbesondere in der Rechtsprechung herr-

schenden Lehre ouch fürden Foll des Spezieskoufs (RGZ5Z 399i66,279,

2Bl). Eine Umkehr der Beweislost tritt donn erst ein, wenn der Köufer die

gelieferte Soche ols Erfüllung onnimmt t$ 363 BGBI; ous diesem Grunde

wird der Köufer, der einen Wondlungs- oder Minderungsonspruch

geltend mocht, in der Regel den Mongel beweisen mÜssen. Auch im

Werksvertrogsrechtgilt die Regel, doß der Unternehmer bis zurAbnohme

des Werks (S 640 BGB) dofur beweispf lichtig ist, doß es möngelfrei herge-

stellt ist.

,,Originöre Beweislost" des Steueöeroters und Beweislostumkehr gemöß

$ 363 BGB

Dos Berufungsgericht meint, die Auffossung des Senots sei mit der Vor-

schrift des $363 BGB schwer vereinbor. Es unterscheidet nicht in der

gebotenen Weise zwischen der Froge, wen die,,originöre Beweislost"

trifft, und der onderen Froge, unter welchen Voroussetzungen sich die

Beweislost zugunsten des steuerlichen Beroters umkehrt. Wie noch

ouszuführen sein wird, ist ouch im VerhAltnis zwischen einem steuedichen

Beroter und seinem Mondonten die Vorschrift des $363 BGB nicht

onwendbor. Aus g 363 BGB konn iedoch nicht hergeleitet werden, doß

der Mondont schon von Anfong on dofür beweispflichtig sei, doß der

steuerliche Beroter seiner Beroiungspflicht nicht nochgekommen sei.

Vielmehr setzt die in $363 BGB ongeordneie Umkehr der Beweislost

gerode vorous, doß vorher der Schuldner beweispflichtig wor (vgl. dozu

ouch Koduk bei Stoudinger BGB 
.l0./ll. 

Aufl. 0363 Rdn. 24)'

Hinweispflicht des Steueöeroters bei Fehler in Grundqufzeichnun gen etc.

Die vom Berufungsgericht vertretene Ansicht ist mit einer gerechten

lnteressenobwicklung nicht vereinbor. Ein Steuerberoter oder Sieuer-

bevolllmöchtigter, der die umfossende Betreuung der gesomten steuer-

lichen Angelegenheiten eines Gewerbetreibenden Übernommen hot,

konn ous vielfochen Gründen AnlofJ hoben, seinem Mondonten ouch

oußerholb eines umfossenden Berotungsgespröches Rotschlöge und

Hinweise zu erteilen. Stellt er z.B. bei den Buchholtungs- und Bilonzie-

rungsorbeiten fest, doß die vom Mondonten gefertigten Grundoufzeich-

nungen unzulönglich sind, so wird er ihn dorüber belehren müssen, wie

diese Möngel obzusiellen sind. Er wird Hinweise geben mÜssen, wenn

bestimmte Moßnohmen erforderlich sind, um dem Mondonten Steuer-

vorteile zu sichern oder steuerliche Nochteile von ihm obzuwenden.
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Aus den Gründen:

Allgemeine Grundsötze des Beweisrechts

Dos Berufungsgerichtworsich dessen bewußt, doß es sich in der Beweis-

lostfroge mit der Rechtsprechung des Senots (BGHZ 83,260,267;vom

Berufungsgericht mit den Fundstellen NJW 1982,1516 und wM 1982,556

zitiert) in Widerspruch setzt. Es gloubt iedoch, in diesem Punkt dem

Bundesgerichtshof nicht folgen zu können. Sicherlich entspreche es oll-

gemeinen Grundsötzen des Beweisrechts, doß fur die ErfÜllung einer

vertroglichen Pflicht der Schuldner beweispflichtig sei, und zwor ouch

donn, wenn ous einer Nichterfullung SchodenersotzonsprÜche herge-

leitet werden. Dorous könne iedoch nicht gefolgert werden, doß ein

steuerlicher Beroter zu beweisen hobe, dofi er seine Pflicht, ouf einen

bestimmten Umstond hinzuweisen, erfÜllt hobe.

Eine von der ollgemeinen Regel obweichende Beweislostverleilung lö0t

sich nicht mit der Erwögung rechtfedigen, der Steuerberotungsvertrog

begründe in der Regel eine Vielzohl von Tötigkeits-, Belehrungs- und

H i nweispf lichten, von den en i n Scho d enersotzprozessen regel mößig n u r

die Erfullung einzelner Pflichten streitig sei. FÜr die Beweislost ist es grund-

sötzlich ohne Bedeutung, ob die Erfüllung der GesomVerpflichtung ous

dem Vertrog oder nur die einer Teilverpflichtung streitig ist. Auch fÜr

Douerschuldverhöltnisse gilt insoweit nichts onderes.

Dos Berufungsgericht meint, ouch im Beweisrecht mÜsse zwischen der

Nichterfüllung und der nicht rechtzeitigen ErfÜllung einerseits und der

Sch lechterf ü I I u n g o nd ererseits u ntersch ied en werden. Es hot do bei offen-

bor die Beweislosigrundsötze im Auge, die fÜr den Bereich der positiven

Vertrogs- (Forderungs-l verletzung oufgestellt worden sind. Der vom Klö-

g"r g"lt"nd gemochte Schodenersotzonspruch wird iedoch nicht ouf

äine positive Vertrogsverletzung gestÜtzt. Dem Beklogten wird kein

positives Zuwiderhondeln gegen seine vertroglichen Pflichten, sondern

ein Unterlossen vorgeworfen. Die Belehrungspflicht, die er nicht (oder

nicht gehörig) erfüllt hoben soll, zöhlt zu den Houptpflichten ous dem

Steueiberotervertrog; sie ist eine Leistungs- und keine bloße Schutzpflicht.

Schließlich mocht der Klöger ouch keinen Über dos ErfÜllungsinteresse

hinousgehenden Schodenersotzonspruch geltend.

Einen ollgemeinen, über den Bereich der positiven Forderungsverletzung

hinousgehenden Grundsotz, do0 der Glöubiger die Schlechterfullung

durch den Schuldner zu beweisen hobe, stellt dos Gesetz nicht ouf. Der

Schuldner trögt vielmehr die Beweislost, wenn der Glöubiger Möngel

des Leistungsgegenstondes behouptet und ous diesem Grunde die vom

Schuldner bewilligte Leistung nicht ols gehörige ErfÜllung des Vedroges

gelien lossen will. Dies ist für den Foll des Gottungskoufes ollgemein

onerkonnt; es gilt noch der insbesondere in der Rechtsprechung herr-

schenden Lehre ouch fürden Foll des Spezieskoufs (RGZ5Z 399i66,279,

2Bl). Eine Umkehr der Beweislost tritt donn erst ein, wenn der Köufer die

gelieferte Soche ols Erfüllung onnimmt t$ 363 BGBI; ous diesem Grunde

wird der Köufer, der einen Wondlungs- oder Minderungsonspruch

geltend mocht, in der Regel den Mongel beweisen mÜssen. Auch im

Werksvertrogsrechtgilt die Regel, doß der Unternehmer bis zurAbnohme

des Werks (S 640 BGB) dofur beweispf lichtig ist, doß es möngelfrei herge-

stellt ist.

,,Originöre Beweislost" des Steueöeroters und Beweislostumkehr gemöß

$ 363 BGB

Dos Berufungsgericht meint, die Auffossung des Senots sei mit der Vor-

schrift des $363 BGB schwer vereinbor. Es unterscheidet nicht in der

gebotenen Weise zwischen der Froge, wen die,,originöre Beweislost"

trifft, und der onderen Froge, unter welchen Voroussetzungen sich die

Beweislost zugunsten des steuerlichen Beroters umkehrt. Wie noch

ouszuführen sein wird, ist ouch im VerhAltnis zwischen einem steuedichen

Beroter und seinem Mondonten die Vorschrift des $363 BGB nicht

onwendbor. Aus g 363 BGB konn iedoch nicht hergeleitet werden, doß

der Mondont schon von Anfong on dofür beweispflichtig sei, doß der

steuerliche Beroter seiner Beroiungspflicht nicht nochgekommen sei.

Vielmehr setzt die in $363 BGB ongeordneie Umkehr der Beweislost

gerode vorous, doß vorher der Schuldner beweispflichtig wor (vgl. dozu

ouch Koduk bei Stoudinger BGB 
.l0./ll. 

Aufl. 0363 Rdn. 24)'

Hinweispflicht des Steueöeroters bei Fehler in Grundqufzeichnun gen etc.

Die vom Berufungsgericht vertretene Ansicht ist mit einer gerechten

lnteressenobwicklung nicht vereinbor. Ein Steuerberoter oder Sieuer-

bevolllmöchtigter, der die umfossende Betreuung der gesomten steuer-

lichen Angelegenheiten eines Gewerbetreibenden Übernommen hot,

konn ous vielfochen Gründen AnlofJ hoben, seinem Mondonten ouch

oußerholb eines umfossenden Berotungsgespröches Rotschlöge und

Hinweise zu erteilen. Stellt er z.B. bei den Buchholtungs- und Bilonzie-

rungsorbeiten fest, doß die vom Mondonten gefertigten Grundoufzeich-

nungen unzulönglich sind, so wird er ihn dorüber belehren müssen, wie

diese Möngel obzusiellen sind. Er wird Hinweise geben mÜssen, wenn

bestimmte Moßnohmen erforderlich sind, um dem Mondonten Steuer-

vorteile zu sichern oder steuerliche Nochteile von ihm obzuwenden.
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Er wird ihn ouch ouf Anderungen in der Gesetzgebung und Recht-
sprechung oufmerksom mochen müssen, wenn sich dorous Konsequen-
zen Iv dos geschoftliche Verholten des Mondonten ergeben. würde
mon in diesen Föllen den Mondonten dofürols beweispflichtig onsehen,
doß der steuerliche Beroter den gebotenen Hinweis unterlosse hobe, so
könnte sich dieser leicht der Hoftung durch die Behouptung entziehen,
er hobe die erforderliche Belehrung bei einem Gespröch untervierAugen
oder telefonisch erteilf dem Mondonten wird es schwer möglich sein,
eine solche Sochdorstellung zu widerlegen. Auf der onderen Seite wöre
der Steuerberoter keineswegs unbillig belostet, wenn mon von ihm den
Nochweis forded, doß er seiner Hinweis- oder Belehrungspflicht genügt
hobe. Bemerkt der Beroter, doß der Mondont seine Hinweise und Rot-
schlöge nicht befolgt, so hoteres in der Hond, on ihn ein entsprechendes
Schreiben zu richten und dodurch fur eine klore Beweisloge zu sorgen.

Auseinondersetzung mit BGH vom 16.10.1984 - VIZR 3o4tg2
(Gt3/85 : NJW 1985,264t

Die Revisionserwiderung verweist zur Rechffertigung der Ansicht des
Berufungsgerichts ouf dos Udeil des Vl. Zivilsenots des Bundesgerichts-
hofes vom 

,16.10.1984 
- Vl ZR 304/82- (LM ZPo $ 2B2lBeweislosr) Nr. 42: NJW 1985,264: MDR 1985, 395 : Gl 3/85).

Die in dieser Entscheidung entholtenen Ausführungen mögen in einem
gewissen Widerspruch zu der Rechtsprechung des erkennenden Senots
stehen; der Vl. Zivilsenot hot ollerdings einen solchen Widerspruch nicht
gesehen, die soche nicht dem Großen senot für Zivilsochen vorgelegt
und sich ouch im Urteil nicht mit den Entscheidungen des erkennenden
Senots ouseinondergesetzt. lm einzelnen ist dozu zu bemerken,

o) Der Vl. Zivilsenot beruft sich zunöchst ouf dos in HRR 1933 Nr. 1246
o bg ed ruckte u rtei I des Reichsg erichts. Do m o ls wo r es streiii g, welch en
lnholt die dem Anwolt erteilten lnstruktionen hotten. ln einem solchen
Foll ist in der Tot der Mondont beweispflichtig; denn es geht dorum,
welchen lnholt die vertroglichen verpflichtungen des Anwolts hotten,
nicht dorum, ob er diese Pflichten erfüllt hot.

b) Die weiterhin zitierlen Entscheidungen des Vl. Zivilsenots vom 2.7.1968
- Vl ZR 168/66 (VersR 1968,1059,1061 : WM 1968, 1042,10431und des
oLG Homm (VersR l9B0,683l betreffen die Hoftung des Notors. Der
Notor ist Tröger eines öffentlichen Amtes; er steht mit den Beteiligten
nicht in einem Vertrogsverhöltnis. Er hoftet demnoch den Beteiligten,
die durch eine fehlerhofte Amtsführung geschödigt wurden, nicht
ous verlrog, sondern ous Amtspflichtverletzung. Heute ist zwor die

wenn die Verhütung des entstondenen schodens noch dem lnholtdes
Vertroges dem in Anspruch genommenen schödiger ollein oblog
(BGHZ 96,981. Grundloge eines Berotungsvertroges ist die ube;-
zeugung der vertrogspodeien, doß der Beroter dem zu Berotenden
ouf einem bestimmien Gebiet on Wissen überlegen isf seine Aufgobe
ist es, zu verhindern, doß sein Vertrogsportner durch die folsche
Beontwortung von Frogen, die zum Berotungsgegenstond gehören,
Nochteile erleidet. Den zu Berotenden hilft keine vertroglichl oblie-
genheit, durch eigene Bemühungen Berotungsfehler des Beroters
ouszugleichen.

lhm konn es demnoch nicht ols mitwirkendes Verschulden vorgeholten
werden, er hötte dos, worüber ihn sein Beroter hötte oufkloren sollen,
bei entsprechenden Bemühungen ouch ohne fremde Hilfe erkennen
können.

Hoftung des Steuerberolers
- Wer trögt die Beweislost für eine Fehlberotung?
(BGH, Ut.v.22.1.1986 - lVo ZR i0S/84 - OLG Celle, Gt 2g/BSt

t.

Leitsötze (d.Verf.)

1. zur Anwendung des s363 BGB ouf Steuerberotungsvertröge (omt-
licher Leitsotzl

2. Anlösse für Hinweise des Steuerberoters: Fehler in den Grundouf-
zeich n un gen, Anderu ng in Gesetzgebu ng u nd Rechtsprechu n g, wen n
sie Konsequenzen für dos geschöftliche verholten hoben können.

3. Dem Steuerberoter obliegt die Beweislost, dofl er seiner Hinweis-
u nd Berotungspflicht noch gekom men ist (,,orig inö re Beweislost,,l.

4. An die Substontiierungspflicht des steuerberoters sind strenge An-
forderungen zu stellen, d.h., er muß den Gong einer Bespr".hrng
schildern und insbesondere konkrete Angoben dorüber roched
welche Rotschlöge und Belehrungen er edeilt hot.

5. lst donn unstreitig oder erwiesen, doß wegen einer bestimmten
Angelegenheit ein Berotungsgespröch siottgefunden hot, kehrt sich
die Beweislostzu Losten des Mondonten um: Er ist nunmehr beweis-
pflichtig, wenn er behouptet, der steuerberoter hobe ihn bei der
Berotung ouf bestimmte Gesichtspunkte nicht hingewiesen.
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vorgetrogen hoben, doß der verspötete Abschlu0 der Buchführungs-

orbeiten von der Beklogten zu vertreten sei. Domit verkennt dos Be-

rufungsgericht die Dorlegungs- und Beweislost (BGHZ 84,244,248
: Gl15/821.

Dorlegungs- und Beweislost ftir die Gründe einer Schötzungs-

veronlogung

Schließlich ist zu berücksichtigen, doß noch dem Schreiben des Fi-

nonzomts vom 12.12.1979 der Gewinn ous dem ,,Schwedischen
Göstehous" mit Null DM geschötzt wurde. Dos Schreiben loßt nicht

erkennen, wie es zu dieser Schötzung kom; dos Finonzomt konnte

beim Empfönger Kenntnis derZusommenhönge voroussetzen, so doß

es keine Erlöuterung zu geben brouchte. Eine Schötzung der Be-

steuerungsgrundlogen setzt in der Regel eine Verletzung von steuer-

lichen Pflichten vorous {$162 Abs. 2Sotz2 AO1977;9]62 Abs. IAO
konn bei ordnungsmößiger Buchholtung wohl koum zur Anwendung
kommen, do donn S l5B AO eingreiftl. Auch insoweit wöre es Soche

der Beklogten, sich dorüber zu erklören, ous welchen Gründen sie

nichtdofürgesorgt hot, doß die den Klögern obliegenden steuerlichen

Pflichten erfu I lt wurden.

Belehrungsbedürftigkeit des Mondonten/Mitverschulden
des Mondonten

Der Senot ko n n dem Berufun gsgericht o uch nicht do rin folgen, dofi die
Klöger ols erfohrene Geschöftsleute ouch ohne ousdrücklichen Hin-

weis wußten, welche Unterlogen für die ,,Geltendmochung der
Verluste" erforderlich woren. Doß es sich hierbei nichium eine einfoche

Rechtsfroge hondelte, ergibt sich bereits dorous, doß sie ouch noch

im Lou{e des Rechtsstreits von der Beklogien - einer Steuerberotungs-

gesellschoft - unrichtig beontworfet wurde und doß dos Berufungs-

gericht sie nicht ohne sochverstöndige Hilfe entscheiden zu können

gloubte. Selbst wenn es den Klögern zum Verschulden gereichen

würde, doß sie nicht von sich ous erkonnten, welche Unterlogen ihr

steuerlicher Beroter benötigte, könnte dies dos in der mongelhoften

Belehrung liegende Verschulden der Beklogten nicht ousschlie0en,

sondern ollenfolls Anloß zur Prüfung geben, ob die Schodenersotz-
pflicht wegen eines mitwirkenden Verschuldens zu mindern isi. Auch

dies ist iedoch zu verneinen.9254 BGB soll den Schödiger nur in dem

Umfong von der Hoftung entlosten, in dem der Schoden billigerweise

dem eigenen Verholten des Geschodigten zugerechnet werden muß
(BGH Urt.v. ll.7.l97B - Vl ZR 138/76 - VersR 1978,1070,10211. Der Ein-

wond des mitwirkenden Verschuldens greiff demnoch donn nicht ein,

Hoftpflicht des Notors nicht mehr in $ 839 BGB, sondern in $ 19 Bundes-

notorordnung geregell on der Rechtsnotur des Anspruchs hot sich

dodurch iedoch nichts geöndert. Für Schodenersotzklogen gegen

Noiore gelten doher die gleichen Beweislostgrundsötze wie fürAmts-

hoftungsklogen gegen Beomte oder ihre Dienstherrenr Der Klöger hot
den vollen Totbestond der Amtspflichverletzung, ggf. ouch eine
pflichwidrige Unterlossung, zu beweisen (Boumgörtel, Hondbuch
der Beweislosst, $$ 839 BGB Rdn. 2-4; Teichmonn bei Jouernig, BGB

3. Aufl. $ B39Anm.ll,4;Thomos beiPolondt, BGB45.Aufl. $ B39Anm.1l;
Kreft in BGB-RGRK 12. Aufl. $ 839 Rdn. 544 bis 548).

cl ln dem vom Vl. Zivilsenotzitierten, in VersRl9B3,BB obgedruckten Urteil

des Oberlondesgerichts Celle ging es dorum, doß ein Anwoltein - für

den Mondonten schodliches - Kündigungsschreiben entworfen, olso

seinen Sorgfoltspflichten positiv zuwidergehondelt hotte. Dieser Foll

konn nicht mit dem verglichen werden, in dem einem steuerlichen

Beroter vorgeworfen wird, er hobe einen der Sochloge noch geboie-
nen Hinweis unterlossen.

dl Dos Urteil des Vl. Zivilsenots vom 16.10.1984 weist schließlich dorouf
hin, do0 die Vertrouensbeziehungen zwischen Anwolt und Mondon-
ten belostet würden, wenn der Anwolt im Hinblick ouf mögliche
Regreßprozesse immer bestrebt sein müsse, sich fur die erteilten

lnformotionen eine Beweisunterloge zu beschoffen. Dieser Gesichts-

punkt erscheint ouch dem erkennenden Senot durchous beochtlich;
er ist iedoch in einem onderen Zusommenhong zu berücksichtigen
(vgl. dozu Zi++.ll.l.

Noch olledem konn der Senot der Ansicht des Berufungsgerichts nicht

folgen, den Mondonten treffe von vornherein die Beweislost dofur; doß
der steuerliche Beroter einen der Sochloge noch gebotenen Hinweis

unterlossen hobe.

Grundlegend: Zeitpunkt der Beweislostumkehrzu Losten des Mondonten

Gleichwohl halt der Senot die Vorschrift des $$363 BGB iedenfolls in
den Föllen füronwendbor; in denen dersteuerliche Beroter nochweislich

eine konkrete steuerliche Froge mit dem Mondonten erörtert hot. Aus-

schloggebend wor dobei die Uberlegung, doß es dos Vertrouens-

verhöltnis zwischen dem Beroter und dem Mondonten erheblich be-

eintröchtigen würde, wenn iener gezwungen wöre, sich bei iedem
Berotungsgespröch Beweisunterlogen über den lnholt der Unterredung
zu verschoffen. Es würde die Beziehungen zu dem Mondonten erheblich
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belosten, wenn der Rechtsonwolt oder steuerliche Beroter wöhrend des
Berotungsgespröchs ein Tonbond mitloufen ließe oder e hnliche Beweis-
sicherungsmoßnohmen treffen würde. Der Senotverkennt nicht, doß hier-
durch derMondont in erhebliche Beweisnotgeroten konn. Einersolchen
Beweisnoi wollte on sich der Gesetzgeber mit S 363 BGB den Glöubiger
nicht ousselzen; er ging vielmehr dovon ous, doß es dem Glöubiger
möglich und zumutbor sei, die Ordnungsmößigkeit der Leistung zu
prüfen. Der Rechtsnochteil, derfür den Mondonten in der Belostung mif
der Beweislost liegt, konn iedoch donn hingenommen werden, wenn
mon on die Substontiierungspflicht des Beroters die gebotenen strengen
Anforderungen stellt. Dieser wird sich doher nicht domit begnügen
können, eine Verletzung der Belehrungspflicht zu bestreiten oder mehr
oder minder pouschol zu behoupten, er hobe den Mondonten ous-
reichend unierrichtef mon konn vielmehr von ihm verlongen, doß er den
Gong der Besprechung im einzelnen schildert, doß er insbesondere
konkrete Angoben dorüber mocht, welche Rotschlöge und Belehrungen
er erteilt hot und wie dorouf der Mondont reogiert hot. Wenn dies
geschieht, laßt sich eine Beweislostverteilung zu Losten des Mondonten
mit einer gerechten Abwögung der beiderseitigen lnteressen verein-
boren. Der Mondoni wird donn nicht vor unüberwindbore Beweis-
schwierigkeiten gestelll denn ie konkreter sich der Beroter über den
Verlouf des Berotungsgespröchs öußert, umso leichter ist es dem
Mondonten, seine Dorstellung en zu widerlegen.

Diese Beweislostumkehr tritt ollerdings erst donn ein, wenn feststeht, olso
unstreitig oder erwiesen ist, doß wegen einer besiimmten Angelegenheit
ein Berotungsgespröch stottgefunden hot. Gerode ein steuerlicher
Beroter, dem von einem Unternehmer die Beorbeitung von dessen ge-
somten steuerlichen Angelegenheiten onvertrout ist, konn, wie bereits
ousgefüh4 vielfoch in die Loge kommen, seinem Mondonten bestimmte
Hinweise zu geben, ouch wenn kein besondererTermin zur Besprechung
dieserAngelegenheitonberoumtworden ist. Wenn in einem solchen Foll

streitig ist, ob der steuerliche Beroter überhoupt seinen Mondonten
wegen dieser Froge ongesprochen hot, donn konn die Anwendung des
S363 BGB nicht mit der Erwögung begründet werden, der Mondont
hobe qndere Leistungen des Steuerberoters (2. B. Buchholtungs- und
Abschlußorbeiten, Entwurf von Steuererklörungen) unbeo nstondet ent-
gegengenommen,. denn bei Douerschuldverhöltnissen ist die Froge, ob
noch $363 BGB eine Umkehr der Beweislost eingeireten ist, für [ede
Einzelleistung gesondert zu prüfen. Ein solcher Foll log dem Senotsurleil
vom 24.3.1982 - lVo ZR 303/80 - ooO zugrunde. Der Senot hotte
doher dort keine Veronlossung, ouf die Vorschrift des S363 BGB einzv-

hot, mon bezeichne üblicherweise eine Boukostenoufstellung ols
Gutochten, so wöre dies eine Feststellung, die mit der ollgemeinen
Lebenserfohrung nicht zu beonstonden ist. Sollte dos Berufungsudeil
ober dohin zu verstehen sein, dofi der Zeuge, der bei der Beklogten
die Steuerongelegenheit der Klöger beorbeitete, mit dem Ausdruck

,,Gutochten" nur eine Boukostenoufstellung gemeint hobe, so würde
dos im Widerspruch dozu stehen, doß die Beklogte noch im vor-
liegenden Rechtsstreit die Ansicht verfreten hot, es sei ein echtes
Bousochverstöndigengutochten erforderlich goWesen; sie hot vor-
getrogen, doß sie ein solches mehrfoch vergeblich von den Klögern
ongefordert hobe. lm übrigen ist es ouch unerheblich, wos der Zeuge
unter einem Gutochten verstonden hot. Ein steuerlicher Beroter isiver-
pflichtet, sich bei Belehrungen und Hinweisen on seine Mondonten
klo r o uszud rücken u nd m ißversto nd liche Ausd rücke zu vermeiden. Der
Erfüllungsgehilfe der Beklogten durFte doher nicht von einem Gui-
ochten sprechen, wenn in Wirklichkeit nur eine Boukostenoufstellung
gemeint won ln diesem Zusommenhong ist ouch die von den Klögern
unter Beweis gestellte, vom Berufungsgericht iedoch totrichterlich nicht
geprüfte und doher in der Revisionsinstonz ols richtig unterstellte
Beho u ptu n g zu berücksichtigen, d ie Bo u kosteno ufstel I u n g hötte in ner-
holb kürzester Frist ongefertigt werden können; dies sei ouch ge-
schehen, nochdem die Klöger den Steuerberoter gewechselt hoben
(Sch riftsotz v om 7.12.19821.

Soweit bisher ersichtlich, ging es im wesentlichen nur dorum, die
Kosten der substonzvernichtenden Arbeiten von denen der wert-
erhöhenden Arbeiten zu trennen. Dos wird in der Regel ouch ein Loie
ous dem Text der Rechnungen, Angebote und Auftrogsschreiben ent-
nehmen können.

Dorlegungs- und Beweislost ftir die Gründe des verspöteten Ab-
schlusses der Buchführungsoöeiten

lm übrigen stelltderSochverstöndige ouf Seite Zseines Gutochtens {Bl.

226 d.A.l fest, doß die Buchführung fur 1976 erst im Moi l9Z9
obgeschlossen worden ist. Er bemerkt dozv, es sei nicht Gegenstond
des Gutochtens zu prüfen, worum die Buchholtung so spöt obge-
schlossen worden sei und wer dies zu vertreten hobe. Diese Formu-
lierung konn dorouf hindeuten, doß die Verzögerung ouf Gründen
beruhte, die mit dem im Rechtsstreit ongesprochenen und vom Soch-
verstöndigen zu erörternden Problemkreis nichts zu tun hoben.

Dos Berufungsgericht prüft (ouf Seite 14 unten und 15 obenl, ob der
Schodenersotzonspruch der Klöger unter diesem Gesichtspunkt be-
gründet ist. Es verneint dies desholb, weil die Klöger nicht substontiierl
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Vlll ZR 280/79 - NiW 1981,577 und vom 3i.5.]965 - Vlll ZR 285/63 -
wM 1965,9]21.

Die Froge der Beweislost stellt sich erst, wenn ein Entschuldigungsgrund

schlüssig behouptet und vom Gegner bestritten worden ist.

Entschuldigungsgründe lt. Berufungsurteil

Die Gründe, mit denen dos Berufungsgericht ein Verschulden verneint

hot, holten einer rechtlichen Nochprüfung nicht stond. Es hot sich der

Auffossung der Beklogten ongeschlossen, doß die Klöger ihre Miwir-
kungspflicht verletzt hötten; sie, die Beklogte, sei ous diesem Grunde

oußerstonde gewesen, ihre Vertrogspflichten ihnen gegenÜber zu erfÜl-

len. Dozu ist zu bemerken,

o) Die Beklogte hot die Ansicht vertreten, zur ,,Geltendmochung" der

Abschreibungen und Umboukosten sei die Vorloge des Gutochtens

eines Bousochverstöndigen erforderlich geWeson; ein solches Gut-

ochten hötten ober die Klöger trotz mehrmoliger Anforderung nicht

vorgelegt. Dos Berufungsgericht hot erkonnt, doß ein solches Gut-

ochten nicht erforderlich wor (vgl. dozu die Ausführungen weiter unten

- Abschnitt lV 3); es mocht iedoch den Klögern zum Vorwurf, doß sie

nicht wenigstens der Beklogten eine von einem Boufochmonn oufge-

stellte Boukostenoufstellung zugeleitet hötten. Diese BegrÜndung ist

nicht rechtsfehlerfrei. Auf den Seiten 9 llelzler Absotz) und l0 fuhrt dos

Berufungsgericht zutreffend ous, doß es Soche des steuerlichen Bero-

ters sei, seinen Mondonten dorüber oufzuklören, welche Unterlogen

erzursochgerechten Erledigung seines Auftrogs benötige; Soche des

Mondonten seies donn, diese Unterlogen zu beschoffen. Fehlerhoftist

iedoch, wenn dos Berufungsgericht meint, die Beklogie hobe dos ihr

in dieser Hinsicht Obliegende geion. Es stellt dozu in totsöchlicher

Hinsicht fest, doß die Beklogte von den Klögern die Vorloge eines

Bousqchverstöndigengutochtens g eford ert hot. N o ch d er zutreffend en

Rechtsonsicht des Berufungsgerichts wurde iedoch im vorliegenden

Foll ein solches Gutochten nicht benötigt. Dos, wos dos Berufungs-

gericht für erforderlich hielt, nömlich eine Boukostenoufstellung oder

ein entsprechend oufgeorbeitetes Zohlenmoteriol, hot die Beklogte

noch den iotsöchlichen Feststellungen des Berufungsgerichts von den

Klögern nicht verlongt. Dos Berufungsgericht will Boukostenou{-

stellung und Bousochverstöndigengutochten dodurch gleichsetzen,

doß es noch dem Wort ,,Gutochten" die Worte,,domit ist die Auf-

stellung eines Boufochmonnes gemeint" einfügt. Wos domit gesogt

werden sollte, ist nichtvöllig klor: Wenn dos Berufungsgerichtgemeint

gehen. lm vorliegenden Foll ist es onders: Es ist unstreitig, doß die steuer-

lichen Auswirkungen des Grundstücksverkoufs Gegenstond einer

Besprechung zwischen den Porteien Wor€D; streitig ist lediglich, ob im
Rohmen dieses Berotungsgespröches ouch ouf $15o USIG eingegon-
gen worden ist. ln einem solchen Foll ist noch den obigen Ausführungen
g 363 BGB onwendboq dos Berufungsgericht hoi doher im Ergebnis zu

Recht den Klöger für beweispflichtig ongesehen.

Für den Senot besteht demnoch ouch kein Anloß, wegen des Urteils vom

i6l0.l9B4 - Vl ZR 304/82 ooO - den Großen Senoi für Zivilsochen

onzurufen, denn der Senot ist sich mit dem Vl. Zivilsenot dorüber einig,

doß in den Föllen, in denen eine bestimmte Angelegenheit Gegenstond
eines Berotungsgespröchs wor, der Mondont beweispflichtig ist, wenn

er behoupten will, doß ihn sein Beroter dobei ouf einen bestimmten

Gesichtspunkt nicht hingewiesen hobe.

Anmerkung:

Die Ho nd lu n gsmoxime f ü r Steuerberoter, Wirtschoftsprüfer u nd Rechts-

onwölte in deren töglicher Arbeit bleibt ouch noch diesem Urteil des

BGH, sichern Sie Beweise über Besprechungstermine, deren Themen und

lhre Rotschlöge.

Der BGH wird in Kürze erneut zu Beweislostfrogen Stellung nehmen.

Der 3. Senot des OLG Celle hot mit Urteil vom 22.1.]986 (Gl 1986, 66)

seine für den Steuerberoter günstige Rechtsouffossung zur Beweislost-

verteilung nochmols bestörkt. Dieses Urteil wurde durch Revision onge-
griffen {Az. lVo ZR51/861.

Weiterführende Rechtsprechungshinweise zu Beweisfrogen finden Sie

in Gl1986,70;Kurzkommentorzu BGH, Url.v.22.1.86 
' 
EWIR g6Z5 BGB

3/86, 471 lGröfel.
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Fristenkontrolle im Anwo ltsbüro
- Fristberechnung durch Angestellte und Gerichtsferien
{BGH, Beschluß v. 12.3.1986 - lvb ZB l0l/85)

Hoftung des Steuerberolers
- zeigl die Steuerherobseizung dos Berufsversehen des Steuerberoters?

- Pflicht zur eindeutigen Belehrung des Mondonten
(BGH, Urt.v.12.3.1986 - lVo ZR lB3/84 OLG Koblenzl

Leitsätze (d.Verf.l,

Können Gerichtsferien Einfluß ouf eine Fristberechnung hoben, so dorf
der Anwolt die Berechnung nicht seinem Büropersonol übedossen.

Eine ollgemeine Anweisung on dos Büropersonol, bei ieder Zweifels-
froge Rücksproche zu holten, genügt nicht. Es müssen vielmehr olle
Sochen vorgelegtwerden, in denen die Rechtsmittelfristen noch Meinung
des Personols durch die Gerichtsferien gehemmt sein können.

Aus den Gründen:

Die Beurteilung, ob eine Soche, in der eine Berufungsbegründungsfrist
vorzumerken ist, Feriensoche ist, dorf ein Rechtsonwolt nicht seinem Büro-
personol überlossen. Er muß vielmehrVorsorge dofürtreffen, doß ihm die
Akten vorgelegt werden, wenn die Gerichtsferien Einfluß ouf die Frist
berechnung hoben können, so doß er selbst dorüber befinden konn, ob
es sich um eine Feriensoche hondelt. Diese Pflicht besteht selbst donn,
wenn die Prüfung, ob die Gerichtsferien die Frist zur Begründung der
Berufung hemmen, in der Konzlei des Rechtsonwolts hAufig vorkommt
und der Rechtsonwolt sein Büropersonol, dos gut ousgebildet ist und
sich ols zuverlössig erwiesen hot, loufend durch Stichproben überwocht.
Diese Rechtsgrundsötze hot der Bundesgerichtshof sowohl fUr die olte ols
ouch fürdie neue Fossung des $233 ZPOin stöndiger Rechtsprechung
vertreten (VersR 19 67, 99 55 ; 1969, 834 ; 197 5, 571 ; 1977, 933 ; 1979, 253
und 351; 1980,194l,. Durch eine ollgemeine Anweisung on dos Büro-
personol, bei ieder Zweifelsfroge, die sich bei der Berechnung einer
Rechtsm ittel beg rü nd u n gsf rist erg ibt, m it d em Rechtso nwo lt Rückspro che
zu nehmen, wird ihnen nicht genügt. Der Rechtsonwqlt muß seine Ange-
stellten vielmehronweisen, ihm olle Sochen vorzulegen, in denen die Frist

zur Berufungsbegründung noch ihrer Meinung durch die Gerichtsferien
gehemmt ist (BGH VersR 1967,955i1977,933;1979,2531. Eine derortige
Weisung muD eindeutig und unmifJverstondlich sein. Sie ist dem Personol
ols ein ollgemeinesVerbotdeutlich zu mochen, in ihremAblouf gehemmte
und domit über einen Monot hinousreichende Berufungsbegründungs-
fristen in eigenerVerontwortung zu berechnen und einzutrogen (vgl. BGH
VersR 1977,933 und stöndige Rechtsprechung des Senots, etwo Beschluß
vom 16.2.1983 - lvb ZB06/831.

t

leitsötze:

Zur Hoftung eines steuerlichen Beroters für fehlerhofte und verspötete
Jo h reso bsch I üsse u nd Jo h ressteuererklö ru n g en.

Zur Froge, inwieweit ein steuerlicher Beroter; der seine Berotungspflicht
versöumt hot, sich ouf ein mitwirkendes Verschulden seines Mondonten
berufen konn.

Aus den Gründen;

Pf ichtverletzu n g/Do rlegun gslost des StB's zu feh lendem Versch u lden

Die Steuern, die die Klöger zunöchst gezohlt und spöter zurückerholten
hoben, sind unstreitig oufgrund von Steuererklörungen festgesetzt wor-
den, die die Beklogte entworfen hotte. Unstreitig ist ferner, doß in dieser
Erklörung dos Einkommen der Klögerzu hoch ongegeben wor, und a lor
desholb, weil die mit dem Umbou zusommenhöngenden gewinnmin-
dernden Rechnungsposten (Betriebsousgoben und Abschreibungen)
nicht berücksichtigt worden Woren; dies wor ouch die Auffossung des
Finonzomtes, dos noch dem Ausscheiden der Beklogten ols steuerlicher
Beroter der Klöger die bereits festgesetzte Steuer herobsetzte und die
Uberzohlungen zurückerstottete. Es steht demnoch fest, do0 die Beklogte
obiektiv fehlerhoft georbeitet hot. Dodurch ist den Klögern ouch ein
Schoden entsionden. Zwor ist ihnen die überzohlte Steuer zurückge-
wöhrt worden; eine Entschödigung für den enistondenen Zinsverlust
hoben sie iedoch ous der Stootskosse nicht erholten.

Dos oblektiv fehlerhofte Verholten der Beklogten sprichi zunöchst für ein
Verschulden. Wenn unter solchen Umstönden ein steuerlicher Beroter
geltend mochen will, doß er den Fehler nicht zu vertreten hobe, muß er -
unobhöngig von der Froge der Beweislost - sich dorüber erklören, ous
welchen Gründen es zu dem Fehler kom; es konn vom Mondonten nicht
verlongt werden, doD er ieden nur denkboren Entschuldigungsgrund
ousröumt [vgl. dozu BGH-Urteile vom 20.1.1961-lZR79/59 - NJW 196.l,

826;vom13.7.1962 - IZR 43/61- NJW 1962,2149,2150; vom 5.ll.l9B0 -
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Gl-Leitsötze Gl-Leitsötze

l. Hoftung des Bürovorstehers ous dem Aöeitsvertrog

Die Töiig keit eines Bü rovorstehers b ri n gt m it g roßer Wo h rschein lich keit

die Gefohr gelegentlicher Fehler mit sich, mit denen ongesichts der

menschlichen Unzulönglichkeit erfohrungsgemöß zu rechnen ist (vgl.

BAG AP Nr: 26, 78 zv $ 6ll BGB, Hoftung des Arbeitnehmersl. Dies gilt

insbesondere für die Wohrung von Fristen.

Noch den Grundsötzen der gefohrgeneigten Tötigkeit hoftet der

Bürovorsteher desholb ouch nur für Vorsotz und grobe Fohrlössigkeit.

(Arbeitsgericht Kossel, Urt.v. 14. 11.1984 - 6/4 Co 626/831

Weitefüh render Hinweis :

Döubler, Die Hoffung des Arbeitnehmers - Grundlogen und Grenzen,

Hoftung fUr Schoden des Arbeitgebers, Freistellungson-

spruch des Arbeitnehmers bei Hoftung gegenÜber Dritten,

eingeschrönkte Hoftung ouch bei onderen Dienstverhölt-

nissen NJ\A/ 1986,867

2. Rechtsmittelschriften ohne Unterschrift

Der Nochweis dofür, doß die Berufungsbegründungsschriftvon einem

bei dem Berufungsgericht zugelossenen Rechtsonwolt herrÜhrt und

dieser die Verontwortung für den lnholt des Schriftsotzes Übernimmi,

konn ousnohmsweise durch ein von einem solchen Anwolt unter-

zeichnetes Begleiischreiben gefÜhrt werden, dos mit der nicht unter-

schriebenen Berufungsbegründung fest (hier: mittels einer Loch-Heft-

leiste)verbunden ist (Ergönzung zu BGHZ 37,156lr.

(BGH, Beschl.v.20.3.1986 - VIIZB 21/85,KGl

Hoftung des Konkursveruvqhers

l. Kein Auskunftsonspruch der Mitglieder eines Sicherheiien-Pools

gegen Konkursverwolter bei mongelnder Durchsetzborkeit ihrer

Ansprüche wegen u n ü berwind licher Beweisschwierig keiten.
(OLG Fron kfurt, U rt. v. lB. 6. l9B5 - 25 U l3 / 84, ZlP 1986, 1041

2. Quolifiziert ein Konkursverwolter die Beitröge zur Unfollversicherung

in Anlehnung on eine erst vor kurzem oufgegebene Kommentor-

meinung stott ols Mosseschulden i.S.d. 059 Abs. I Nr. l0 KO ols

Mossekosien i.S.d. $58 Nr.2KO, kommtseine persönliche Hoftung
gem. $ 82 KO wegen Verkennung der Rongfolge des $ 60 KO nicht in

Betrocht. Doß er sich der neuen Meinung nicht sofort ongeschlossen

hot, konn einen Schuldvorwurf nicht begründen.

Eine Hoftung des Konkursverwolters wegen Betriebsfofführung trotz

onfonglich bekonntgegebener Mosseormui scheidet ous, wenn er

die nohezu 2iöhrige erfolgreiche Fortführung im Hinblick ouf einen

sich obzeichnenden Verkouf mit ousdrücklicher Genehmigung der

Glöubigerversommlung und des Konkursgerichts vorgenommen hot.
(OLG Nürnberg, Urt.v.15.1.1986 - 4U1334/85 n.rkr', ZlP1986/244lr

3. Der Konkursvewolter mocht sich gem. g82 KO schodenersotzpflich-

tig, wenn er einer im Einzugsermöchtigungsverfohren vor Konkurs-

eröff n u n g ein gelösten Losisch rift eines Glöubigers oh ne o nerken nens-

werte Gründe widerspricht. Dem Konkursvewolter stehen insoweit

keine weitergehenden Rechte ols dem Gemeinschuldner zu.
(OLG Homm, Urt.v. 22.|1985 -27 U156/84, KTS 1985,354 : WM 1985,11391
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lnholt Seite

Hoftung des Steueöeroters
- Zeigt die. Steuerherobsetzung dos Berufsversehen

des Steuerberoters?

- fflicht zur eindeutigen Belehrung des Mondonten
(BGH, Urt.v.12.3.1986 - lVo ZR'183 /84 OLG Koblenzl

Hoftung des Steueöeroters
- Wer trögt die Beweislost für eine Fehlberotung?
(BGH, Urt v. 22.1.1986 - lVo ZR 105/84 - OLG Celle, G|2985)

Fristenkontrolle im Anwqltsbüro
- Fristberechnung durch Angestellte und Gerichtsferien
[BGH, Beschluß v.12.3.1986 - lvb 28101/851

Gl-Leitsötze
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